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Kundmachung 

Betreff: Änderung der Verordnungen zu Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung vom 19.03.2013 jeweils eine Neufassung der folgenden 

Verordnungen beschlossen: 

• Verordnung über die öffentliche Wasserversorgung in der Gemeinde Höchst

(Wasserleitungsordnung)

• Verordnung über die Regelung der Wassergebühren (Wassergebührenordnung)

• Verordnung über die Festlegung des Gebührensatzes für die Wasseranschluss-,

Wasserbezugs-, Wasserzähler- und Wassergrundgebühren

• Kanalordnung der Gemeinde Höchst

• Verordnung über die Regelung der Kanalisationsbeiträge und Kanalbenüt-zungsgebühren

(Kanalgebührenverordnung)

• Verordnung über die Festlegung des Gebührensatzes für den Kanalisationsbei-trag und des

Gebührensatzes für die Kanalbenützungsgebühr

Diese Verordnungen liegen im Gemeindeamt, Zimmer Nr. 20, zur allgemeinen Einsichtnahme auf. 

Diese Verordnungen treten jeweils am 1. April 2013 in Kraft. Gleichzeitig treten die bestehenden 

Verordnungen außer Kraft. 

Anschlag an der Amtstafel am 29.03.2013 
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